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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

La situation toujours précaire du marché immobilier, les hausses réitérées des taux
hypothécaires, en 1981 et mars 1982, plaident en faveur d'un renforcement de la
protection des locataires. Le dépôt d'une nouvelle initiative et le contreprojet
gouvernemental qui se dessine devraient contribuer à améliorer leur sort.

En novembre 1982, l'indice global des loyers a augmenté de 2.9 pour cent par rapport
au mois de mai de la même année (1981: 4.6%), tandis qu'entre novembre 1981 et mai
1982, il avait progressé de 5.8 pour cent. En l'espace d'une année, le niveau des loyers
s'est élevé de quelque 8.9 pour cent (1981: 7.6 %). Ce renchérissement est imputable en
partie à la majoration des taux hypothécaires enregistrée au cours du premier semestre
— les taux des anciennes hypothèques ont en effet passé en moyenne de 5.56 à 6 pour
cent — ainsi qu'à la mise sur le marché d'appartements neufs en fin d'année. Bien que
les fluctuations du taux d'intérêt hypothécaire relèvent traditionnellement du marché
monétaire, elle donnent prise de nos jours à une confrontation politique
particulièrement acerbe. Il est vrai que, dans la situation actuelle du marché, une
hausse de ces taux se traduit inexorablement par une augmentation des loyers. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a lancé un pressant appel aux institutions bancaires, afin
qu'elles profitent du fléchissement probable des taux d'intérêts en Suisse pour
diminuer ou du moins différer le relèvement des hypothèques prévu au printemps
1982. 1

BERICHT
DATUM: 04.02.1982
JEAN-FRÉDÉRIC GERBER

Obwohl einige Banken ihre Hypothekarzinssätze um 0.25 Prozent auf 5.25 Prozent
senkten, erhöhte sich der Mietpreisindex gegenüber der Vorjahresperiode um 2,7
Prozent und blieb damit weiterhin über dem Niveau der allgemeinen Teuerung. Rund 3
Prozent der Wohnungen erfuhren einen Mietpreisaufschlag von über 20 Prozent;
massiv von der Teuerung betroffen waren mit rund 16 Prozent sodann die neu erstellten
Wohnungen, auch wenn sie mit einem Anteil von nur 0.5 Prozent der erfassten
Wohnungen bei der Mietpreiserhebung nicht stark ins Gewicht fielen. Zwar ergab eine
UNIVOX-Umfrage einen hohen Anteil an Befragten, die mit ihrer Wohnsituation
zufrieden sind, doch wurde in der Studie auch darauf aufmerksam gemacht, dass
weniger privilegierte Bevölkerungsschichten oft einen grossen Teil ihres Einkommens
für eine Wohnung ausgeben müssen, mit deren Lage und Qualität sie jedoch nur
beschränkt zufrieden sind. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 12.06.1987
LUZIUS MEYER

Die mehrheitlich auf den 1. August um 0.25% auf 5% reduzierten Hypothekarzinssätze
hätten theoretisch zu einer Mietzinsreduktion von 3.38% führen müssen. Der
Handlungsspielraum des seit Oktober 1987 geltenden Bundesbeschlusses über
Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen ist jedoch derart bemessen, dass er
über das blosse Hypothekarzinsgefüge hinausgeht, da noch weitere Kostengrössen für
die Mietzinsgestaltung massgeblich sind. Trotz entsprechenden Aufrufen der
Mieterverbände erhöhte sich der Mietpreisindex gegenüber dem Vorjahr um 2,9%,
wobei namentlich durch Renovationen und Modernisierungen bedingte
Mietpreiserhöhungen bei älteren Gebäuden vermehrt ins Gewicht fielen. Die Mieten
neuerstellter Wohnungen verteuerten sich um 8%.
Während die Zahlen des BIGA, bei denen untere Einkommensklassen untervertreten
sind, für die durchschnittliche finanzielle Belastung durch den Mietzins einen Anteil von
13.5% des Einkommens ausweisen, ergaben Zahlen aus einer repräsentativen und
detaillierten Befragung von 4'600 Haushalten (sogenannter Mikrozensus), dass diese
1986 im Durchschnitt für die Miete (inklusive Nebenkosten) einen Viertel des Lohns
aufwenden mussten. Zunehmend verteuernd wird sich auch der Umstand auswirken,
dass der Anteil der überalterten und sanierungsbedürftigen Wohnungen in den
nächsten 20 bis 30 Jahren auf rund 600'000 steigen wird; insbesondere die
Sanierungskosten für die qualitativ nicht über alle Zweifel erhabenen
Hochkonjunkturbauten der 60er und frühen 70er Jahre werden auf die Renditen
drücken bzw. die Mieten steigen lassen. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1988
CHRISTIAN MOSER

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Auch die Kommission für Konjunkturfragen des EVD regte die Prüfung der Koppelung
der Mieten mit der Entwicklung der Hypothekarzinse in der Schweiz an. Die rechtlich
zulässige automatische Anpassung der Mietzinse könne namentlich zu Beginn von
Rezessionsphasen zu unerwünschten Preisschüben und damit zu einer Verschärfung
der Situation führen, was im Falle der Landwirtschaft auch höhere Preise für
Agrarprodukte nach sich ziehe. Damit werde eine wirksame und wohldosierte
Inflationskontrolle gefährdet. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.03.1989
CHRISTIAN MOSER

Besonders besorgt zeigte sich der Schweizerische Mieterverband über die häufigen
Schwankungen der Hypothekarzinse, bei deren Sinken die Mieter jeweils nur zu einem
kleineren Teil profitieren. Er richtete deshalb Vorschläge an verschiedene Stellen für
eine Entschärfung der Situation: Der Bundesrat wurde zu einer Änderung der
Verordnung zum Bundesbeschluss über Missbräuche im Mietwesen eingeladen,
derzufolge die mit einem Anstieg der Hypothekarzinsen begründeten
Mietzinserhebungen als missbräuchlich gelten sollen, wenn frühere Hypozinssenkungen
nicht an die Mieter weitergegeben worden waren. Die Hauseigentümerverbände
wurden zu gemeinsamen Verhandlungen für paritätische Abkommen auf nationaler und
regionaler Ebene aufgefordert, welche keine Mietzinsänderungen zulassen, wenn sich
der Hypozinssatz zwischen 4 und 6 Prozent bewegt. Die Banken sollen die
Refinanzierungsbasis für das Hypothekargeschäft so ändern, dass ein grösserer Teil der
längerfristigen Gelder eine Stabilisierung des Hypozinses erlaubt, und die
Pensionskassen sollten mindestens 30% ihrer Anlagen in Hypotheken für den
preisgünstigen Wohnungsbau tätigen. An die Adresse der Kartellkommission schliesslich
war der Vorschlag gerichtet, die Auswirkungen der Wettbewerbsbeschränkungen der
Banken bei der Festsetzung der Hypothekarzinse abzuklären. Der
Hauseigentümerverband lehnte den Vorschlag des Mieterverbands zur Stabilisierung
der Mietzinse ab. 5

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 19.04.1989
CHRISTIAN MOSER

Gegen eine automatische Überwälzung des Hypozinses auf die Wohnungsmieten
richtete sich eine SP-Interpellation im Nationalrat, welche im weitern einen
Mietzinsstopp und mittels Dringlichkeitsrecht die Unterstellung der
Hypozinserhöhungen unter die Preisüberwachung forderte. Bürgerliche Vertreter
sprachen sich dagegen für das freie Spiel der Marktkräfte aus und meinten,
vorübergehende Zinserhöhungen müssten in Kauf genommen werden. Wegen negativen
Auswirkungen auf Wohnungsbau und das Funktionieren des Marktes wandte sich auch
Bundesrat Delamuraz gegen eine Mietzinsblockierung; er räumte allerdings ein, dass der
Uberwälzungsmechanismus nicht völlig befriedigend sei und dass Kreditzinse in die
Kompetenzbefugnis des Preisüberwachers eingeschlossen werden könnten, aber nicht
auf dem Dringlichkeitsweg, sondern im Rahmen des Gegenentwurfs zur zweiten
Preisüberwachungsinitiative. M. Lusser, Präsident des Direktoriums der
schweizerischen Nationalbank, hielt seinerseits den gesetzlich festgeschriebenen
Übertragungsmechanismus von Hypozinserhöhungen auf die Mieten für unsinnig und
sprach sich für eine Aufhebung dieser Verbindung aus. 6

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 29.11.1989
CHRISTIAN MOSER

Als Ergänzung der bundesrätlichen Massnahmen (BRG 90.055) gegen die Teuerung im
Bereich der Hypothekarzinsen hatte die Kommission des Ständerats den Entwurf zu
einer parlamentarischen Initiative für die Förderung kantonaler Miet- und
Hypothekarzinszuschüsse erarbeitet. Diese wurde gemeinsam mit dem
Bundesbeschluss dem Plenum zur Kenntnissnahme vorgelegt. Laut dieser Initiative
unterstützt der Bund diejenigen Kantone, welche Mietern oder Eigenheimbesitzern
Zuschüsse zur Linderung einer übermässigen Belastung gewähren. Eine solche liege vor,
wenn die Jahresmiete ohne Nebenkosten 30 Prozent oder der jährliche Hypothekarzins
35 Prozent eines als massgeblich betrachteten Maximaleinkommens von CHF. 40'000
übersteigt. Die Vorlage wurde im November in die Vernehmlassung geschickt. Kritisiert
wurde bereits, dass das massgebliche Einkommen CHF. 40'000 zu tief angesetzt sei,
um wirksam Hilfe leisten zu können.
. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.04.1990
DIRK STROHMANN
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Im Herbst nahm der Bundesrat die Anliegen der obenstehenden Vorstösse selber auf,
indem er sich entschloss, Massnahmen zur Teuerungsbekämpfung im Bereich der
Hypothekarzinsen zu ergreifen. Vorausgegangen war diesem Entschluss eine erneute
Anhebung der Zinssätze für Althypotheken – die vierte seit 1989  –, welche in weiten
Kreisen, bis hinein in bürgerliche Parteien, sehr negative Meinungsäusserungen
hervorgerufen und die der Bundesrat explizit zum Anlass seiner Massnahmen
genommen hatte. Damit war der Hypothekarzinssatz innerhalb zweier Jahre um 40
Prozent gestiegen. Sorgen bereitete dem Bundesrat allerdings vor allem die
Kurzfristigkeit der Ereignisse, welche die Anpassungsfähigkeit des Systems teilweise
überfordere und unerwünschte Inflationsschübe verursache. In seiner Botschaft vom
10. September schlug er daher vor, durch einen dringlichen Bundesbeschluss für drei
Jahre die Preisüberwachung für Hypothekarzinsen einzuführen.

Die vorgeschlagene Massnahme stützt sich auf Artikel 31 quinquies Absätze 1 und 2 BV.
Danach kann der Bund im Geld- und Kreditwesen die Handels- und Gewerbefreiheit
beschränkende Massnahmen treffen, welche insbesondere der Teuerungsbekämpfung
zu dienen haben. Da die Landesregierung einen solchen Eingriff jedoch als erheblich
betrachtete, befristete sie die Massnahmen auf höchstens drei Jahre. Kurzfristiges,
rasches Handeln war andererseits auch aufgrund der sich verschärfenden Lage auf dem
Wohnungsmarkt angezeigt, weshalb die vorgesehenen Massnahmen als dringlich
veranschlagt wurden. Ihre Ausführung ist dem Preisüberwacher übertragen. Dabei
sollen sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Preisüberwachungsgesetzes
gelten. Anders als bei diesem sollte der Missbrauch jedoch nicht nach wettbewerbs-,
sondern nach konjunkturpolitischen Gesichtspunkten erfasst werden.

Kurz vor Erlass der Botschaft hatte der Bundesrat alle interessierten Seiten zu einer
konferenziellen Anhörung zusammengerufen. Diese ergab bei den Banken, der
Bauwirtschaft und den Immobilienkreisen eine negative Resonanz, während die
Hauseigentümer der Hypothekarzinsüberwachung mit Vorbehalten, die Mieterverbände
dagegen grundsätzlich zustimmten. Von den vertretenen Parteien äusserten sich die
SVP, die LP und die AP negativ, während die FDP starke Bedenken zeigte; einzig die SP
befürwortete die Vorlage generell. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.1990
DIRK STROHMANN

Die tags darauf angesetzte Beratung des Ständerats erbrachte etwa die gleichen
parteipolitischen Fronten wie im Nationalrat. Auch hier wandten sich fast
ausschliesslich freisinnige und liberale Parlamentarier gegen ein Eintreten, wobei
neben der mangelnden Marktverträglichkeit der Vorlage auch das von
Konjunkturforschern, dem Baugewerbe und den Banken unterstützte Argument
vorgebracht wurde, dass der Gesetzesbeschluss in der vorliegenden Form so gut wie
nichts zur Förderung des Wohnungsbaues bewirke. Entgegen dem von Reymond (lp, VD)
vorgetragenen Minderheitsantrag beschloss der Rat jedoch mit 24 gegen 14 Stimmen,
die Vorlage zu behandeln. Genau wie in der grossen Kammer vermochte sich dann
freilich auch im Ständerat die konjunkturpolitische Preisüberwachung nicht
durchzusetzen. Mit deutlicher Mehrheit – 25 gegen 6 – wurde ein entsprechender
Antrag der Sozialdemokraten verworfen.
. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1990
DIRK STROHMANN

Sowohl die Anfügung der Dringlichkeitsklausel, wie auch die Schlussabstimmung, war in
beiden Räten nurmehr Formsache. Die zum Beschluss der Dringlichkeit notwendige
qualifizierte Mehrheit wurde im Nationalrat mit 117 gegen 14, im Ständerat mit 29
Stimmen durch Einstimmigkeit errreicht. In den Schlussabstimmungen passierte der
Bundesbeschluss im Nationalrat mit 104 gegen 36 Stimmen und im Ständerat mit einer
Mehrheit von 26 zu 13.
. 10

ANDERES
DATUM: 05.10.1990
DIRK STROHMANN

Im Dezember legte die Kommission dann die parallel zu ihrer Initiative
ausgearbeiteten Vorschläge, welche vor der Verabschiedung des dringlichen
Bundesbeschlusses nicht mehr hatten bereinigt werden können, in Form einer Motion
vor. Darin wird der Bundesrat aufgefordert, dem Parlament eine Vorlage hinsichtlich
der Finanzierung von Hypotheken zu unterbreiten. In sie sollten insbesondere
Vorschläge für eine Sicherung der Refinanzierung von Hypotheken, für Sparanreize, vor
allem durch eine steuerliche Privilegierung der Spargeldzinsen, für flexiblere
Anlagevorschriften der zweiten Säule, besonders die Anlagemöglichkeiten der

MOTION
DATUM: 13.12.1990
DIRK STROHMANN
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Pensionskassen betreffend, sowie für die Amortisationspflicht der Hypothekarschulden
Eingang finden. Den deutlichen Willen des Rates, in dieser Frage zwingende Schritte zu
unternehmen, bekam auch Bundesrat Delamuraz zu spüren, welcher die Motion lieber
als Empfehlungen in Postulatsform entgegengenommen hätte. Einstimmig fegte der Rat
bei der Abstimmung seinen Wunsch hinweg. 11

Gutgeheissen wurde ebenfalls ein Postulat des Christlichdemokraten Widrig (SG),
welches nicht nur in seiner eigenen, sondern in allen bürgerlichen Parteien breite
Unterstützung gefunden hatte. Widrig schlug darin dem Bundesrat vor, die Verbriefung
von Hypothekaranlagen zu prüfen und durch die Beseitigung steuerlicher Hemmnisse,
wie die Abschaffung der Stempelsteuer oder eine Reduktion der Verrechnungssteuer,
den Erwerb von Wohneigentum zu fördern. 12

POSTULAT
DATUM: 14.12.1990
DIRK STROHMANN

Zu diesem Themenkreis waren auch im Ständerat drei Motionen eingereicht worden.
Die Vorstösse Onkens (sp, TG) (Mo 90.832) und Webers (ldu, ZH) (Mo 90.881) wurden
problemlos als Postulate überwiesen, derjenige Zimmerlis (svp, BE) (Mo 90.678), der
aufgrund seiner konkreten Ausgestaltung auf Opposition stiess, benötigte dazu die
Gunst des Präsidenten, welcher ihn bei einem Patt von 8 zu 8 Stimmen mit
Stichentscheid überwies. 13

MOTION
DATUM: 13.03.1991
DIRK STROHMANN

Mehrere Vorstösse befassten sich mit längerfristigen Massnahmen im
Hypothekarbereich. Als Postulate wurden auf Antrag des Bundesrates überwiesen: die
Motion Reimann (sp, BE) (Mo  90.778) für eine langfristige und damit stabilere
Finanzierung von Hypotheken (z.B. über Obligationen), die thematisch ähnlich
gerichteten Vorstösse Jaegers (ldu, SG) (Po 90.789) hinsichtlich der
Wohnbaufinanzierung über handelbare, grundpfandrechtlich gesicherte Wertpapiere
mit festem Zinssatz sowie Schüles (fdp, SH) (Mo 90.864) zur Schaffung gesetzlicher
Grundlagen zur Errichtung eines Marktes für Hypothekaranlagen, die Motion Meizoz (sp,
VD) (Mo 90.762) für eine Abkoppelung der Mietzinsen von den Hypothekarzinsen sowie
ein Postulat Salvioni (fdp, TI) (Po  90.761). 14

MOTION
DATUM: 21.03.1991
DIRK STROHMANN

Ende Oktober trat das Bundesamt für Konjunkturfragen mit einer im Auftrag des
Bundesrates erstellten Studie über Wohnungsmieten und Teuerung an die
Öffentlichkeit. Darin wird hinsichtlich einer erleichterten Bekämpfung der Inflation die
Lockerung der bestehenden mietrechtlichen Bindung zwischen der Höhe der
Hypothekarzinsen und den Mietpreisen gefordert. Den vollständigen Übergang von der
Kosten- zur Marktmiete wagt das Amt allerdings noch nicht zu fordern, da die dazu
notwendige Akzeptanz seiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden ist.
In einer Kompromisslösung wird daher vorgeschlagen, innerhalb des bestehenden
Mietrechts mehr Spielraum zur Anpassung der Preise zu schaffen, um so von der reinen
Kosten- allmählich zu einer Marktmiete zu gelangen. 15

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.10.1991
DIRK STROHMANN

Ende Dezember beauftragte der Bundesrat das EVD mit der Ausarbeitung einer
Botschaft, wonach Rahmenmietverträge zwischen Hauseigentümer- und
Mieterorganisationen für allgemeinverbindlich erklärt werden können, wenn die
beteiligten Organisationen gesamtschweizerisch oder regional repräsentativ sind. Damit
nahm die Regierung die überwiegend positiven Reaktionen während der
Vernehmlassung auf, in deren Folge sich einzig die FDP sowie einige
deutschschweizerische Kantone skeptisch geäussert hatten, während die Massnahme
insbesondere in der Romandie auf ein positives Echo gestossen war.

Von dort, nämlich dem Kanton Genf, war auch eine entsprechende Standesinitiative (Kt.
Iv. 90.200) eingereicht worden, welche bereits letztes Jahr vom Ständerat gutgeheissen
worden war. Im März schloss sich der Nationalrat diesem Urteil an, wobei seine
Unterstützung mit 48 zu 43 Stimmen allerdings recht knapp ausfiel. Seine Kritik
beschränkte sich dabei jedoch ausschliesslich auf den Buchstaben b der Initiative,
welcher gesetzliche Bestimmungen zur Festlegung eines dem Durchschnitt von fünf
Jahren entsprechenden Hypothekarzinssatzes als Bezugsgrösse forderte. Der
Nationalrat gab auf Antrag seiner Kommission auch einer parlamentarischen Initiative
Guinand (lps, NE) (Pa. Iv. 90.260) Folge, welche ebenfalls die Möglichkeit,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.12.1991
DIRK STROHMANN
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Rahmenmietverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, einführen will. 16

Nach dem vom Bundesamt für Statistik halbjährlich berechneten Index für
Wohnungsmieten, erhöhte sich das Niveau der Mietpreise im November 1991 im
Vergleich zum Vorjahresmonat gesamtschweizerisch um 8,5%. Im Jahresmittel ergab
sich gar eine Mietzinserhöhung von 9,9%. Der im letzten Halbjahr eingetretene Anstieg
der Mietkosten ist in erster Linie eine Folge der angehobenen Hypothekarzinssätze und
betrifft sowohl die alten wie die neuen, d.h. vor oder nach 1947 erstellten Wohnungen
in etwa gleichem Masse. 17

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1991
DIRK STROHMANN

Der letztes Jahr von der zuständigen Kommission des Ständerats erarbeitete
Vorentwurf zu einem Bundesbeschluss "über die Förderung kantonaler Miet- und
Hypothekarzinszuschüsse", welcher als kurzfristige und subjektbezogene Massnahme
gegen die Teuerung im Bereich der Hypothekarzinsen gedacht war, wurde in der
Vernehmlassung mit wenig Begeisterung aufgenommen. Zwar wurde allgemein die mit
dieser Massnahme angestrebte Linderung von Härtefällen begrüsst, doch warnten
insbesondere die SP und der Mieterverband davor, es bei solchen Einzelmassnahmen
bewenden zu lassen, während sich mehrere Kantone, welchen der Vollzug des
Beschlusses obläge, kritisch über dessen Umsetzbarkeit in die Praxis äusserten. Trotz
dieser skeptischen Stellungnahmen sprach sich im November die damit betraute
Kommission des Ständerates dafür aus, das Projekt weiter zu verfolgen. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1991
DIRK STROHMANN

Gleiches geschah mit einer Motion, mit welcher die LdU/EVP-Fraktion im wesentlichen
die Einführung einer Amortisationspflicht für Hypotheken verlangt hatte. In seiner
Antwort hatte sich der Bundesrat bereits im Februar dazu bereit erklärt, diese Frage
durch eine von ihm eingesetzte Arbeitsgruppe prüfen zu lassen, weshalb der Vorstoss
nicht in der zwingenden Form der Motion entgegenzunehmen sei. Ein ähnliches
Postulat (Po 90.718) Eisenring (cvp, ZH) hinsichtlich der Zwangsamortisation von
Hypotheken wurde vom Nationalrat ebenfalls überwiesen. 19

MOTION
DATUM: 31.12.1991
DIRK STROHMANN

Im Oktober 1990 hatte Thür (gp, AG) eine Motion für eine Verstetigung der
Hypothekarzinsen eingereicht. Der Bundesrat, welcher die Umwandlung der Motion in
ein Postulat durchsetzte, konnte dem Motionär immerhin mitteilen, dass ein zu der
betreffenden Problematik durchgeführtes Vernehmlassungsverfahren im Moment
ausgewertet werde. 20

MOTION
DATUM: 11.03.1992
DIRK STROHMANN

Nachdem im Sommer schon von einer weiteren Erhöhung der Hypothekarzinsen
gemunkelt worden war, gerieten die Zinssätze im Spätherbst ins Rutschen. Als erstes
führendes Institut senkte der Schweizerische Bankverein anfangs Oktober die Zinsen
für Neuhypotheken um ein Viertel Prozent auf 7.75 Prozent. Der Zinssatz für
Althypotheken blieb vorläufig unverändert bei 7 Prozent. Gut eine Woche später
doppelte die Bankgesellschaft, und in ihrer Folge die Zürcherische als erste grosse
Kantonalbank, mit einer Reduktion der Zinsen für Neuhypotheken auf 7.5 Prozent nach.
Ende Jahr überraschte die Berner Kantonalbank, indem sie einen einheitlichen
Hypothekarzinssatz von Alt- und Neuhypotheken von 6.75 Prozent festlegte. Den
gleichen Einheitssatz hatte zuvor bereits die Migros-Bank eingeführt. (Siehe auch
hier.) 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.12.1992
DIRK STROHMANN

Der Hypothekarzinssatz geriet während des ganzen Jahres ins Rutschen. Nachdem zu
Beginn des Jahres die Schweizerische Bankgesellschaft — grösste Schweizer Bank und
Leaderin im Hypothekargeschäft — sowie einige Kantonalbanken den Zins für
Neuhypotheken im Wohnungsbau um ein halbes auf 7% gesenkt hatten, lag er Ende des
Jahres generell bei 5,5%. 22

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 18.12.1993
DIRK STROHMANN
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Die Ersthypotheken lagen während dem ganzen Berichtsjahr stabil bei durchschnittlich
5,5%, die Althypotheken reduzierten sich von 5,9% auf ebenfalls 5,5%.
Auch die Mieten blieben 1994 im Schweizerischen Landesdurchschnitt auf stabilem
Niveau. Ein Vergleich des Landesindex für Wohnungsmiete zwischen Dezember 1993
und Dezember 1994 ergibt eine leichte Erhöhung der Wohnmieten von 0,1%. Damit
wirkte sich das wachsende Angebot auf dem Wohnungsmarkt, von einigen Teilmärkten
und Wohnungssegmenten abgesehen, noch nicht auf die Entwicklung der Wohnkosten
aus. 23

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1994
EVA MÜLLER

Im Herbst kamen die Hypothekarzinsen auf breiter Front ins Rutschen. Die
Ersthypotheken fielen bis Ende Jahr in zwei Schritten von 5,5% auf 5,1%, während die
Althypotheken von 5,5% auf 5,4% sanken. Das Bundesgericht entschied aber bereits
vorher in einem Grundsatzurteil, dass eine Miete trotz Senkung des
Hypothekarzinssatzes nicht herabgesetzt werden muss, solange der Vermieter keinen
missbräuchlichen Ertrag erzielt. 24

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 31.12.1995
EVA MÜLLER

Gemäss einer im Auftrag des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes
erstellten Studie geben Hauseigentümer Hypothekarzinssenkungen nur unzureichend
weiter. Seit 1990 seien die Mieten um über 30% gestiegen. Hätten sich die Mietzinse in
dieser Zeit nach den im Mietrecht zulässigen relativen Anpassungsgründen entwickelt,
so wären die Mieten um lediglich 14% gestiegen. Die Studie errechnete, dass
Hauseigentümer seit 1990 kumuliert CHF 5,9 Mrd. zuviel kassierten. Der Präsident des
Mieterverbandes, Nationalrat Rudolf Strahm (sp, BE), sah sich durch die Studie in seiner
Meinung bestätigt, dass die von einer Parlamentsmehrheit geforderte „Marktmiete“ in
der Realität gar nicht zum Tragen komme. Der Hauseigentümerverband bezeichnete die
Berechnungen als unseriös. 25

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 14.09.1996
EVA MÜLLER

Nachdem die Hypothekarzinssätze im Frühling auf breiter Front von 4,25 auf 4%
zurückgenommen worden waren, und die Migros Bank ihren Satz auf 3,75% gesenkt
hatte, folgten die Glarner und die Berner Kantonalbanken als erste Staatsinstitute und
reduzierten ihren Richtsatz für erste Hypotheken auf den 1. Februar bzw. 1. April um
einen weiteren Viertel Prozentpunkt. Letztmals lag der Hypothekarzinssatz im Jahre
1958 bei 3,75%; noch tiefer, nämlich bei 3,5%, lag er Ende der vierziger und Anfang der
fünziger Jahre. Ihren letzten Höchststand erreichten die Hypothekarzinssätze im August
1992, als sie doppelt so hoch waren. 26

ANDERES
DATUM: 01.04.1998
URS BEER

Der Schweizer Mieterinnen und Mieterverband (MV) überprüfte im Mai rund 1'500
Mietverhältnisse auf die Weitergabe von Hypothekarzinssenkungen. Gemäss den vom
MV veröffentlichten Ergebnissen wurden die der Mieterschaft zustehenden
Mietzinssenkungen nur teilweise oder gar nicht vorgenommen. Im Durchschnitt der
untersuchten Mietverhältnisse resultierte ein Mietsenkungs-Guthaben von 8,2% oder
CHF 1'356 pro Jahr. Die Erhebung des MV wurde vom Hauseigentümerverband als nicht
repräsentativ und unseriös kritisiert, weil sich die Zahlen einseitig auf die
Hypothekarzinsen stützten und dabei andere Kostenfaktoren völlig ignorierten. Zwei
Wochen später reichte der MV eine wissenschaftliche Studie des Büros für arbeits- und
sozialpolitische Studien (BASS) nach, dessen Ergebnisse auf offiziellen Daten
(Mietpreisindex, nationale Mietpreiserhebung, Gebäude- und Wohnungserhebung,
Konsumentenpreisindex, Hypothekarzinsen der ZKB) basierten. Gemäss BASS-Studie
stiegen die Hauseigentümer-Kosten seit 1989 um vier Prozent, die Mieten jedoch um
über 30%. Laut MV-Vizepräsidentin Thanei wurden die Hypothekarzinserhöhungen den
Mietern voll überwälzt, während die Hypothekarzinssenkungen seit 1993 nicht oder nur
teilweise weitergegeben worden seien. Insgesamt seien den Mietern CHF 11,2 Mrd. oder
CHF 6400 pro Haushalt vorenthalten worden. 27

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 02.07.1998
URS BEER
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Die SP wollte die internationale Finanzkrise nutzen, um den staatlichen Einfluss auf den
Wohnungsmarkt auszubauen. Mit einer Motion verlangte sie, mittels Vorschriften über
Refinanzierungsmargen der Banken die Entwicklung der Hypothekarzinsen zu
beeinflussen. Mit einer zweiten Motion forderte sie die Bereitstellung von
Finanzmitteln, um Hauseigentümer und Mieter zu unterstützen, die in einer sich
anbahnenden Wirtschaftskrise ihre Hypotheken resp. ihre Mietzinsen nicht mehr
bezahlen können. Auf Empfehlung des Bundesrates lehnte der Nationalrat beide
Motionen diskussionslos ab. 28

MOTION
DATUM: 08.12.2008
HANS HIRTER

Der Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen sank am 31. März
2015 von 1,89% auf 1,86%. Dieser Rückgang bewirkte, kaufmännisch auf ein
Viertelprozent gerundet, eine Absenkung des Referenzzinssatzes von 2% auf 1,75%, was
die Mieterschaft im Grunde zur Geltendmachung des Anspruchs auf Mietzinssenkung in
der Höhe von 2,91% berechtigt. Dieser "historische Tiefstand" des seit September 2008
bestehenden und vierteljährlich neu errechneten Referenzzinssatzes wurde in den
Medien breit diskutiert. Der Mieterverband (SMV) gelangte sogleich mit der Forderung
an die Vermieterseite, die Mietzinse auf den nächstmöglichen Termin anzupassen.
Ferner veröffentlichte der SMV auf seiner Homepage ein Merkblatt und einen
Musterbrief zum Erstellen eines Senkungsbegehrens. Gemäss Verband hätte bisher nur
eine von fünf Mietparteien ihren Anspruch auf Mietzinssenkung durchgesetzt. Der
Hauseigentümerverband (HEV) riet seinerseits der Vermieterseite, die aktuelle
Kostensituation unter Berücksichtigung der Teuerung und der gestiegenen Unterhalts-
und Betriebskosten genau zu prüfen. Nur wenn ein übersetzter Ertrag resultiere, müsse
dem Senkungsbegehren – wo vorhanden – stattgegeben werden. Nicht zuletzt
entbrannte als Folge der Anpassung des Referenzzinssatzes erneut die Diskussion, ob
die Senkung des Referenzzinssatzes eine automatische Anpassung der Mieten zur Folge
haben müsste. Gemäss HEV – und dies entspricht der offiziellen Interpretation der
Bundesbehörden – beinhalte die Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und
Geschäftsräumen (VMWG) keine automatische Mietzinssenkung bei Herabsetzung des
Referenzzinssatzes. Obwohl Art. 13 der VMWG vorsieht, dass bei
Hypothekarzinssenkungen "die Mietzinse entsprechend herabzusetzen oder die
Einsparungen mit inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen zu verrechnen" sind,
müsse der Vermieter nicht von sich aus tätig werden. Der auf einem privatrechtlichen
Vertrag beruhende Mietzins bleibe bestehen, ausser eine der beiden Vertragsparteien
verlange eine ihr zustehende Anpassung des Mietzinses. Für eine automatische
Anpassung des Referenzzinssatzes, wie sie der Mieterverband forderte, hatte sich im
Vorjahr auch die CVP in ihrem 2014 veröffentlichten Positionspapier zur Wohnpolitik
ausgesprochen, jedoch nicht ohne diesen Entscheid im Folgejahr bereits wieder zu
revidieren. Man hätte erkannt, wie komplex die Sache sei, so Martin Candinas
gegenüber dem Tages-Anzeiger. Es könne nicht sein, dass sich nur die Senkung des
Referenzzinssatzes automatisch auf die Mieten auswirke; ebenso müssten auch
Kostensteigerungen automatisch in die Mietzinse einfliessen. Ferner sei er von
verschiedenen Hauseigentümern sowie vom HEV-Präsidenten Hans Egloff überzeugt
worden, dass ein solcher Automatismus einen hohen administrativen Aufwand für die
Vermieterseite mit sich bringen würde. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.06.2015
MARLÈNE GERBER

Im Juni 2017 gab das BWO bekannt, dass der Referenzzinssatz um 0.25 Prozentpunkte
auf 1.5 Prozent gesenkt werde. Letztmals war der Referenzzinssatz im Juni 2015
angepasst worden. Damit erreichte die Messgrösse ihren niedrigsten Stand seit Beginn
ihrer Existenz im Jahr 2008 (3.5%). Sofern der Mietzins bereits bei der letzten Senkung
angepasst worden war, ergibt sich daraus für die Mietenden ein Senkungsanspruch des
Mietzinses im Umfang von bis zu 2.91 Prozent. Ein Anspruch auf Senkung des Mietzinses
besteht jedoch nur dann, wenn der Vermieter oder die Vermieterin mit dem Mietzins
einen übersetzten Ertrag erzielt. Die Vermieterschaft kann gestiegene Unterhalts- und
Betriebskosten sowie 40 Prozent der seit der letzten Mietzinsanpassung erfolgten
Teuerung vom Senkungsanspruch abziehen. 
Im März desselben Jahres berichtete die Luzerner Zeitung über eine Studie der
Raiffeisen-Bank, die von einer steigenden Entwicklung bei den Mietpreisen ausging und
folgerte, dass die Mietzinse gemäss der Entwicklung des Referenzzinssatzes im
Vergleich zum Ist-Zustand rund 40 Prozent tiefer liegen müssten. Dieser Schluss sei
«völlig aus der Luft gegriffen», befand Ansgar Gmür, Direktor des
Hauseigentümerverbandes. Die Steigerung der Mietzinse sei begründbar und unter
anderem darauf zurückzuführen, dass die Baukosten aufgrund strengerer
Bauvorschriften stark gestiegen seien. Auf Seiten des Mieterinnen- und

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.06.2017
MARLÈNE GERBER
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Mieterverbandes sah sich Generalsekretär Michael Töngi indes durch die Befunde der
Studie in der Forderung nach einem griffigeren Mietrecht bestärkt. 30

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Olivier Feller (fdp, VD), seines Zeichens
Generalsekretär der Fédération romande immobilière, die gesetzliche Festlegung von
Kriterien zur Bestimmung missbräuchlicher Mietzinse. Insbesondere bei Altbauten
führe die Berechnung der Rendite, wonach sich der zulässige Ertrag aus den
ursprünglichen Erwerbskosten plus den nachträglich getätigten, wertvermehrenden
Investitionen ergibt, gemäss aktueller Rechtsprechung zu unrealistischen Werten. Der
Waadtländer Nationalrat verwies ferner auf einen Bundesgerichtsentscheid aus dem
Jahr 1986, gemäss welchem die Rendite der ursprünglich investierten Eigenmittel nicht
mehr als 0.5 Prozentpunkte über den massgeblichen Hypothekarzinssätzen zu liegen
kommen dürfe. Der Initiant machte geltend, dass diese zu gegebener Zeit 5.5 Prozent
betragen hätten, während der aktuelle Referenzzinssatz nur bei 1.5 Prozent liege und
diese Regelung deswegen nicht mehr zeitgemäss sei. Künftig soll die
Eigenkapitalrendite als übersetzt gelten, wenn sie den geltenden hypothekarischen
Referenzzinssatz um mehr als 2 Prozentpunkte übersteigt. Dieser Regelung nicht
unterstellt werden sollen hingegen Immobilien, die 20 Jahre oder älter sind oder bei
denen die Höhe der Investitionskosten aus anderen Gründen nicht bekannt ist. Bei
solchen Bauten sollen Mietzinse als missbräuchlich gelten, wenn sie nicht im Rahmen
der orts- und quartierüblichen Mieten liegen. 
Die RK-NR teilte die Ansicht des Initianten und gab dem Anliegen im Juli 2018 mit 13 zu
8 Stimmen bei 2 Enthaltungen Folge. An derselben Sitzung befürwortete sie drei
weitere parlamentarische Initiativen, welche die Vermieterseite in dieser Sache zu
stärken beabsichtigten (17.493, 17.514, 17.515). Mieterverbandspräsident Carlo
Sommaruga (cvp, GE) und Urheber zweier weiterer parlamentarischen Initiativen
(17.459, 17.502), die gleichentags behandelt und denen nicht Folge gegeben wurden,
äusserte gegenüber den Medien die Referendumsdrohung für den Fall, dass die
Anliegen der Vermieterseite tatsächlich durchkommen würden. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.07.2018
MARLÈNE GERBER

Nachdem die RK-NR im Juli 2018 einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD)
betreffend die zeitgemässe Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht
grossmehrheitlich Folge geleistet hatte, kam die ständerätliche Schwesterkommission
im November desselben Jahres nach Einholen eines Verwaltungsberichts zu einem
anderen Beschluss. Der Kurzbericht, der die Folgen bei Annahme der diversen hängigen
Anliegen betreffend Mietzinse abzuschätzen hatte, veranlasste eine einstimmige RK-SR
zur Einreichung einer Kommissionsmotion (Mo. 18.4101). Mit deren Annahme würde der
Bundesrat beauftragt, eine umfassende, zeitgemässe und ausgewogene Revision der
Mietzinsregelungen auszuarbeiten. Der Initiative Feller gab die Kommission mit 0 zu 5
Stimmen bei 8 Enthaltungen keine Folge. Negativ äusserte sich die Kommission
gleichentags auch zu drei weiteren Anliegen im Bereich der Mietzinsregelungen (Pa.Iv.
17.511, Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515). Zustimmung erfuhren hingegen zwei parlamentarische
Initiativen Egloff (Pa.Iv. 16.451, Pa.Iv. 17.493). 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.11.2018
MARLÈNE GERBER

Auf Anraten einer knappen Kommissionsmehrheit (12 zu 11 Stimmen) beschloss der
Nationalrat in der Sommersession 2019, einer Initiative Feller (fdp, VD) mit der
Forderung nach Einschränkung der Möglichkeiten zur Mietzinsanfechtung Folge zu
geben. Er fällte diesen Entscheid – ebenso wie seinen Beschluss über zwei verwandte
parlamentarische Initiativen Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514, Pa.Iv. 17.515) – mit 102 zu
82 Stimmen bei 2 Enthaltungen nach einer intensiven Debatte. Im gleichen Zug
versenkte der Nationalrat eine Motion der RK-SR, die eine umfassendere und
ausgewogene Revision verlangt hätte (Mo. 18.4101). Der Ball geht nun zurück zur
Urheberin der Motion, die im Vorjahr einen anderslautenden Beschluss zu den drei
Initiativen gefasst hatte. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2019
MARLÈNE GERBER
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Im März 2020 sank der Referenzzinssatz erneut auf ein Allzeittief (neu 1.25%). Seit der
letzten Senkung vom Juni 2017 hatte der Referenzzinssatz 1.5 Prozent betragen. Bereits
damals galt der Tenor, dass die Senkung auf 1.5 Prozent die letzte sein werde, da man
davon ausgegangen war, dass die für die Berechnung des Referenzzinssatzes relevanten
Hypothekarsätze nicht noch weiter sinken würden. Eine weitere Senkung auf 1 Prozent
sei in nächster Zeit jedoch nicht zu erwarten, prognostizierte etwa die NZZ. Bis der
hypothekarische Durchschnittssatz auf unter 1.13 Prozent sinken würde, was die
Voraussetzung für eine Senkung auf 1 Prozent wäre, dürfte es bei einem aktuellen
Zinssatz von 1.37 Prozent einige Jahre dauern. 34

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.03.2020
MARLÈNE GERBER

Nachdem sich der Nationalrat in der Sommersession 2019 auf Anraten seiner
Kommission positiv zu drei parlamentarischen Initiativen betreffend Mietzinsgestaltung
bei Wohn- und Geschäftsräumen geäussert hatte – darunter zwei parlamentarische
Initiativen Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv. 17.514; Pa.Iv. 17.515) sowie die parlamentarische
Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 17.491) – bekräftigte die RK-SR im August 2020 in allen
drei Fällen ihre ablehnende Haltung vom November 2018. So lehnte sie es mit 6 zu 3
Stimmen bei 3 Enthaltungen ab, die Berechnung der zulässigen Rendite im Mietrecht
zugunsten der Vermietenden anzupassen, wie es das Anliegen Feller verlangen würde.
Zeitgleich verabschiedete sie eine neue Kommissionsmotion (Mo. 20.3922), die den
Bundesrat bei Annahme auffordern würde, die Sozialpartner im Wohnungswesen
anzuhören und danach eine ausgewogene Vorlage zur Überarbeitung der
Mietzinsgestaltung zu präsentieren. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.08.2020
MARLÈNE GERBER

Da der Ständerat in der Wintersession 2020 eine umfassende und ausgewogene
Revision der Mietzinsgestaltung nach Konsultation der Sozialpartner bevorzugte und aus
diesem Grund eine entsprechende Motion der RK-SR befürwortete, lehnte er eine
parlamentarische Initiative Feller (fdp, VD), die eine zeitgemässe Definition des
übersetzten Ertrags aus der Mietsache verlangt hätte, sowie zwei weitere
parlamentarische Initiativen zur Regelung missbräuchlicher Mietzinse ab, womit er die
Anliegen beerdigte. Der freisinnige Nationalrat verwies zur Begründung seines
Vorstosses auf die aktuelle Rechtsprechung, die auf einem Bundesgerichtsurteil aus
dem Jahr 1986 beruht – zu dieser Zeit lagen die massgeblichen Hypothekarzinssätze bei
5.5. Prozent – und gemäss welchem der zulässige Ertrag maximal 0.5 Prozentpunkte
über dem Referenzzinssatz zu liegen kommen darf. Obwohl die parlamentarische
Initiative im Parlament vorerst bachab geschickt wurde, fand sie ihre Erfüllung in einem
jüngsten Entscheid des Bundesgerichts: Gemäss eines kurz vor der parlamentarischen
Beratung gefällten Bundesgerichtsurteils darf der Ertrag den Referenzzinssatz – sofern
dieser 2 Prozent oder weniger beträgt – neu um bis zu 2 Prozentpunkte übersteigen. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2020
MARLÈNE GERBER

Wohnungsbau und -eigentum

Laut einer Studie soll sich in Zukunft die Nachfrage nach Eigenheimen und
Grosswohnungen stark erhöhen. Diese Prognose wird mit demographischen und
gesellschaftlichen Trends begründet. Das Wohnen werde ausserdem wieder teurer. Die
Talfahrt der Immobilienpreise habe ihren Tiefpunkt erreicht und die Hypothekarzinsen
würden bald eine Trendwende erleben. Im Berichtsjahr sanken die Hypothekarzinsen
allerdings noch einmal. Im April kündigte sich eine neue Senkungsrunde an. Zahlreiche
Kantonalbanken gaben nach der Diskontsatzsenkung der Nationalbank bekannt, den
Zinssatz für variable Hypotheken per 1. August von 4% auf 3,75% zu senken, ein
Tiefstand, der zuletzt 1958 erreicht worden war. Sie folgten damit dem Beispiel der
Migrosbank, die bereits Ende 1998 den Zinssatz auf ein historisches Tief von 3,625%
gesenkt hatte. 37

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 27.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Die ausserparlamentarische, sprich gesellschaftliche Debatte im Sektor Wohnwesen
des Jahres 2019 drehte sich in den Printmedien vor allem um den immer schwerer zu
verwirklichenden Traum vom Eigenheim. Den Anfang machte im Januar der Blick mit
einer vierteiligen Serie zum «Traum vom Eigenheim». Im März folgten Berichte über zu
hohe Mieten bzw. den Umstand, dass zwei Drittel aller Mieterinnen und Mieter trotz
tiefem Referenzzinssatz keine Mietzinsreduktion forderten, obwohl sie dazu eigentlich
berechtigt wären. Eine im März publizierte Studie des Immobiliendienstleisters IAZI
bezifferte den so entstandenen «Verlust» auf rund CHF 800 Mio. Gleichzeitig wurde im
September bekannt, dass seit 20 Jahren nicht mehr so viele Wohnungen leer standen,

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2019
SEAN MÜLLER
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nämlich schweizweit mehr als 75'000. Obwohl dadurch die Mieten grundsätzlich sinken
würden, sei die Verteilung sehr ungleich über das Schweizer Territorium verteilt,
berichtete die Presse. Gemäss einer anderen Studie von IAZI betrugen die
durchschnittlichen Mietausgaben in 28 von 159 untersuchten Gemeinden mit mehr als
10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern mehr als einen Drittel des Einkommens. Dies
vor allem in den Städten Zürich, Genf, Lausanne und Winterthur. Umso schwerer wiege
deshalb die Tatsache, dass sich immer weniger Menschen den Kauf eines Eigenheims
leisten könnten. Zwar befanden sich im Jahr 2019 die Zinsen auf einem historischen
Tiefststand, was Hypotheken besonders erschwinglich machte. Allerdings sei der
Häusermarkt wegen der tiefen Zinsen als Anlageobjekt besonders beliebt – unter
anderem bei Pensionskassen, die ihre Gelder anlegen wollten und auch müssten, um
der zukünftigen Generation ihre Rente zu garantieren –, was die Preise in die Höhe
treibe. Dazu kämen spezifische Vorgaben zur langfristigen Tragbarkeit einer Hypothek
(wozu Banken einen Referenzpreis von 4–5 Prozent verwendeten) und den
aufzuwendenden Eigenmitteln (20 Prozent des Kaufpreises). Gemäss Studie der Zürcher
Kantonalbank vom November erfülle nur gerade jeder zehnte Mietshaushalt diese
beiden Bedingungen, die auf das Einkommen bzw. das Vermögen abstützen, und könne
den Traum vom Eigenheim zumindest weiterträumen. 38

In der Herbstsession 2021 befand der Nationalrat über ein vom Freisinnigen Philippe
Nantermod (fdp, VS) eingereichtes Postulat betreffend den Erwerb von Wohneigentum.
Der Postulant forderte vom Bundesrat eine Analyse bezüglich einer Reihe an geltenden
Massnahmen zur Sicherstellung der Kreditwürdigkeit von Privaten. Diese Massnahmen
waren ab 2012 eingeführt worden, da aufgrund des tiefen Zinsniveaus und des raschen
Anstieges der Wohneigentumspreise befürchtet worden war, dass eine Blase gebildet
und eine Immobilienkrise ausgelöst werden könnten. Konkret wurden die von der
Finanzmarktaufsicht als Mindeststandard anerkannten Richtlinien zur Kreditvergabe
verschärft, so dass potentielle Bezüger und Bezügerinnen von Hypothekarkrediten
beispielsweise mindestens 10 Prozent Eigenkapital aufweisen müssen. Der Postulant
begründete seinen Vorstoss damit, dass er es als nicht zwingend erachte, alle damals
getroffenen Massnahmen weiterzuführen. Diese seien nämlich ein «unüberwindbarer
Hemmschuh für Privatpersonen» – namentlich für junge Erwachsene, die heutzutage
ohne die «realitätsfremden Einschränkungen» ohne grosses Risiko Wohneigentum
erwerben könnten. 
Der Bundesrat empfahl das Postulat zur Ablehnung, da er die Mindeststandards
weiterhin als wichtiges Element der Massnahmen zur Verhinderung von
Immobilienkrisen betrachtete. Zudem verfolge der Bundesrat die Entwicklungen auf
dem Immobilienmarkt genau und würde die Massnahmen lockern, wenn dies angezeigt
wäre, weshalb der geforderte Bericht keinen Mehrwert bringen würde. Eine Mehrheit
des Nationalrat schloss sich der Empfehlung des Bundesrates an und so lehnte die
grosse Kammer den Vorstoss mit 105 zu 78 Stimmen ab. Neben den geschlossen dafür
stimmenden Fraktionen der FDP und SVP stimmten einzig noch je ein Mitglied der
Mitte- und der SP-Fraktion für das Postulat. 39
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ELIA HEER

2022 kam viel Bewegung in den Schweizer Immobilienmarkt. Die wohl grösste Änderung
war der Zinsanstieg und dessen Auswirkungen. Aufgrund der steigenden Inflation
erhöhte die Nationalbank die Leitzinsen – zuerst von -0.75 Prozent auf -0.25 Prozent
im Juni und dann im September auf 0.5 Prozent. Dieser Anstieg führte auch zu einem
markanten Anstieg der Hypothekarzinsen. Zehnjährige Festhypotheken wurden zu
Beginn des Jahres laut MoneyPark noch mit Zinsen von 1.35 Prozent verkauft. Im
Oktober stiegen die Zinsen für die gleiche Festhypothek zwischenzeitlich auf 3.84
Prozent. Aufgrund des Anstiegs der Preise von Festhypotheken stieg die Nachfrage nach
variablen Hypotheken – also Hypotheken, die alle drei oder sechs Monate an das
geltende Zinsniveau angepasst werden. Solche Hypotheken nutzten seit 1. Januar 2022
den SARON als Referenzsatz. Der SARON löste damit den zuvor benutzten LIBOR als
Referenzsatz für Hypotheken mit variablem Zins ab. Die Zürcher Kantonalbank
berichtete, dass der Anteil von SARON-Hypotheken bei den neu vergebenen
Hypotheken zwischen Januar und April von rund 20 Prozent auf über 50 Prozent
angestiegen war. SARON-Hypotheken verblieben bis Mitte September auf unter 1
Prozent, doch mit dem Ende der Negativzinsen der Nationalbank stiegen auch ihre
Zinsen an. Ab Mitte Oktober betrugen die Zinsen auf SARON-Hypotheken rund 1.4
Prozent. 

Die tiefen Zinsen hatten in den letzten Jahren entscheidend zum Boom auf dem
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Immobilienmarkt beigetragen. Doch aufgrund des Zinsanstiegs war der Kauf von
Immobilien nicht mehr automatisch billiger als deren Miete. Eine im November
veröffentlichte Auswertung der Immobilienberatungsfirma Iazi zeigte, dass es seit der
Zinswende aufgrund der hohen Hypothekarzinsen in den meisten Gemeinden
attraktiver war, ein Objekt zu mieten, als es zu kaufen. Zu den steigenden Zinsen kam
hinzu, dass der Stellenwert vom Wohnen nach der Pandemie wieder abgenommen
habe, wie eine Umfrage der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner ergab. So nahm
Auswertungen zu Suchabos von Wüest und Partner zufolge denn auch die Nachfrage
nach Wohneigentum ab. Dennoch stiegen die Preise für Wohneigentum insgesamt
weiter an, laut Iazi im dritten Quartal 2022 um 1.4 Prozent gegenüber dem Vorquartal
und um 5.5 Prozent gegenüber dem dritten Quartal von 2021. Doch Iazi schätzte die
Lage im Oktober so ein, dass der Immobilienboom bald zu Ende kommen werde, auch
wenn dies gegenüber dem Zinsanstieg verzögert passiere. Die Zürcher Kantonalbank
ging – ebenfalls im Oktober – davon aus, dass die Preise weiterhin steigen werden,
jedoch weniger stark als bisher. 

Auch der Mietmarkt kam 2022 in Bewegung. Zwar blieb der hypothekarische
Referenzzinssatz, der als Orientierung für die Berechnung der Mieten dient, trotz der
Zinswende unverändert auf 1.25 Prozent und damit auf dem gleichen Stand wie seit
März 2020. Der Grund dafür ist, dass der Referenzzinssatz berechnet wird, indem der
Durchschnitt aller laufenden Hypothekarkredite ausgerechnet wird. Da in der Schweiz
rund 80 Prozent der Hypotheken eine feste Laufzeit von durchschnittlich rund fünf
Jahren haben, wird sich der Anstieg der Hypothekarzinsen erst in einigen Jahren
vollständig auf den Referenzzinssatz auswirken. Dennoch stiegen die Mietpreise 2022
deutlich an – hauptsächlich wegen des reduzierten Angebots. Gemäss Wüest Partner
gingen die Leerstände von Mietobjekten seit 2020 um 22 Prozent zurück.
Hauptproblem sei die niedrige Bautätigkeit, welche laut Wüest Partner rund 15 Prozent
höher liegen müsste, damit die Nachfrage gedeckt werden könne. Laut der Credit
Suisse seien in den vergangenen zwei Jahren rund 4'800 Baubewilligungen weniger
ausgestellt worden als im gleichen Zeitraum davor. Auch die starke Netto-Zuwanderung
habe einen Anteil daran, dass das Angebot an Mietwohnungen knapper werde. Für
Mieterinnen und Mieter drohten neben steigenden Mietzinsen zudem auch noch
höhere Nebenkosten – dies wegen dem Anstieg der Energiepreise im Zuge des
Ukrainekrieges. 40
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